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Vorwort 

Kinder und Jugendliche haben ein Grundrecht auf Schutz vor körperlicher, sexueller und 

seelischer Gewalt. 

Der Offene Ganztag steht dafür ein, dass Kinder und Jugendliche diesen Schutz in den Ein-

richtungen erfahren und sie sich im Offenen Ganztag sicher fühlen.  

Um Missbrauch und Gewalt vorzubeugen und den Schutz der Kinder und Jugendliche zu 

wahren, braucht jeder Offener Ganztag ein Schutzkonzept.  

Das Ziel eines Schutzkonzeptes ist es, die gesunde Entwicklung eines Kindes zu fördern und 

somit auch das gesamte Wohlergehen zu schützen. Dabei geht es nicht allein um den 

Schutz vor sexuellem Missbrauch, sondern auch um das Vorbeugen jeglicher Formen von 

Gewalt, um weitreichende Schädigungen des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls 

eines Kindes zu verhindern.  

Für einen gelingenden Schutz ist es wichtig, die Rechte der Kinder zu wahren und Kinder in 

diesen Rechten zu bestärken. Als Vertrauenspersonen beteiligen die pädagogischen Mitar-

beitenden in unseren Einrichtungen die Kinder an Entscheidungen und bestärken sie, ihre 

Wünsche, Anliegen und auch Beschwerden vorzubringen. Dass Kinder ihre Rechte kennen, 

sie wissen, dass man Änderungen bewirken kann und wissen, wo sie Hilfe bekommen ist für 

einen guten Schutz unabdingbar.  

 

Wir möchten, dass Kinder im Offenen Ganztag Unterstützung bekommen, unabhängig da-

von, ob eine Verletzung der Kinderrechte in der Familie, im Umfeld oder unter Gleichaltrigen 

erfolgt. 

Das vorliegende Schutzkonzept bildet für die Einrichtungen des Offenen Ganztages der 

AWO am Mittelrhein sowie deren korporativen Mitglieder eine Grundlage zum gelebten Kin-

derschutz. Es soll alle im System tätigen Personen unterstützen, das Thema Kinderschutz 

verantwortungsvoll in den Blick zu nehmen.  

Weiterführend werden die einzelnen Träger mit ihren Einrichtungen Schutzkonzepte vorhal-

ten, die die spezifischen Schutz- und Risikofaktoren des Standortes in den Blick nehmen. 

Dadurch wird das vorhandene Konzept stetig ergänzt und weiterentwickelt.  

Das hier vorgelegte Papier beruht auf der Publikation des Kinderschutzkonzeptes der Kin-

dertageseinrichtungen der AWO am Mittelrhein und wurde von erfahrenen Fachleuten aus 

den Einrichtungen der AWO Mittelrhein und deren korporativen Mitgliedern erarbeitet. Dafür 

danken wir allen Beteiligten. 

                                
____________________________                         ___________________________ 

Michael Mommer                                                      Sabine von Homeyer 

Vorsitzender Vorstand                                              Vorständin 
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1. Bausteine des Schutzkonzepts 

In der Regel wird unter einem institutionellen Schutzkonzept ein multiperspektivischer Ansatz 

für Prävention, Intervention, Schutz und Aufarbeitung verstanden, der neben konkret Be-

troffenen auch die potentiell Gefährdeten, die Eltern, die professionell Verantwortlichen und 

das Umfeld sowie die Institutionen einbezieht. 

Ziel ist es, die Prävention von Kindeswohlgefährdung innerhalb der Einrichtungen des Offe-

nen Ganztags der AWO am Mittelrhein sowie deren korporativen Mitglieder zu optimieren 

und Grenzverletzungen, Übergriffen und anderen Formen von Gewalt vorzubeugen. Darüber 

hinaus werden Maßnahmen zur Intervention und der Aufarbeitung bei Vorfällen beschrieben.  

Dabei sind immer beide Lebensbereiche der Kinder gemeint, der Schutz innerhalb der Ein-

richtungen des Offenen Ganztags und der Schutz bei möglicher Gefährdung durch Familie / 

Umfeld. 

Fundament bilden die Leitsätze und das Leitbild der AWO. Solidarität, Toleranz, Freiheit, 

Gleichheit und Gerechtigkeit sind der normative Orientierungsrahmen für den Aufbau einer 

achtsamen, wertschätzenden und aufmerksamen Einrichtungskultur, die persönliche Gren-

zen und Rechte aller Kinder und Erwachsenen im täglichen Miteinander wahrt.  

Unter dem Dach des institutionellen Schutzkonzepts und mit dem Ziel präventive Maßnah-

men in Beziehung zu einander zu bringen, bilden gelebte Partizipation, Beschwerdemanage-

ment, Personalmanagement und Risikoanalyse die tragende Struktur. Die einzelnen Bau-

steine und Bestandteile des Schutzkonzepts stehen somit nicht isoliert sondern in einem Ge-

samtzusammenhang. 

Die Risikoanalyse lenkt den Blick in die eigene Organisation und auf die „verletzlichen“ 

Stellen einer Institution – sei es im Umgang mit Nähe und Distanz, im baulichen Bereich oder 

im Einstellungsverfahren. Die Risikoanalyse verfolgt systematisch die Frage, welche Bedin-

gungen vor Ort Täter und Täterinnen nutzen könnten, um (sexuelle) Gewalt vorzubereiten 

und zu verüben. Zudem ist nach Gefahrenmomenten für Machtmissbrauch und Grenzverlet-

zungen zu fragen. Über die Analyse von organisationalen Grenz-konstellationen wird eine 

Wissensgrundlage für die Entwicklung von Schutzkonzepten geschaffen. Die Analyse von 

Grenzkonstellationen ist ein zentraler Bestandteil und Grundlage eines achtsamen Handelns 

in Organisationen und damit ein erster Schritt in einem organisationalen Prozess, den wir 

Schutzkonzept nennen. 

Gelebte Partizipation und die echte Beteiligung von Kindern sind wesentliche Tragpfeiler 

im präventiven Kinderschutz, einhergehend mit der Aufklärung der Kinder über ihre Rechte 

sowie der Ermutigung und dem Aufzeigen von Möglichkeiten, ihre Rechte auch wahrzuneh-

men. Kinder, die ihre Rechte kennen, haben damit eine weitere Ressource, die ihr Selbstbe-

wusstsein und ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken kann.  

Ein professionelles und zugleich geschlechtersensibles Personalmanagement, das passge-

naue Strategien und Instrumente zur Verfügung stellt, um die Suche, die Auswahl, die Ent-

wicklung und nicht zuletzt die Bindung der Mitarbeiter*innen verlässlich zu gestalten, ist ein 

weiterer bedeutsamer Baustein, damit Einrichtungen des Offenen Ganztags ein sicherer Ort 

sein können.  
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Zu einem Schutzkonzept gehört darüber hinaus ein Verfahren, wie eine Aufarbeitung gut 

oder auch weniger gut verlaufener Fälle so gestaltet werden kann, dass das Team, die Lei-

tung und die ganze Einrichtung daraus lernen. Wird dieser Schritt vernachlässigt, verzichtet 

die Einrichtung darauf, Erkenntnisse zu gewinnen, inwieweit sie einen sicheren Ort für Kinder 

bietet und wo besondere Vorzüge liegen oder auch Schwachstellen erkennbar sind. 

 

2. Kinderschutz ist inklusiv 

Kinderschutz ist unteilbar und gilt für alle jungen Menschen, unabhängig von ihrer sozialen 

oder kulturellen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Behinderung. Jedes Kind soll in seiner Fa-

milie und in unseren Einrichtungen sicher sein.  
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Dies gilt umso mehr unter den Vorzeichen der Inklusion: Die UN-Behindertenrechts-

konvention fordert die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, ob mit Behinderungen o-

der ohne, am gesellschaftlichen Leben.  

Für die Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen erwächst daraus die Aufgabe, sich inhaltlich 

auf vielfältige(re) Kinder und Jugendliche einzustellen und sich fachlich für diese Aufgabe zu 

qualifizieren.  

Ziele: 

 Mitarbeiter*innen leben eine vorurteilsbewusste Haltung bzw. streben sie an. 

 Mitarbeiter*innen arbeiten höchst empathisch. 

 Mitarbeiter*innen leben Akzeptanz und Toleranz. 

 In der Analyse der Situation fließt das Merkmal “Behinderung“ als eines von vielen ein. 

 Das einzelne Kind wird mit all seinen Bedürfnissen, Interessen, Ressourcen und seinen 

bereits erlernten Fähigkeiten gesehen. 

 Das Kind und seine individuelle Lebenslage findet bei der Planung und Durchführung 

der Maßnahmen Berücksichtigung. 

 Die Bedeutung des sozialen Lernens durch die erweiterte Erfahrungsmöglichkeit von 

Gemeinsamkeiten und Vielfalt / Heterogenität tritt in den Vordergrund. 

 

3. Gewaltschutz 

Das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit ist ein grundlegendes Menschen-

recht, das im Grundgesetz (Artikel 2) verankert ist. Es schützt sowohl die physische als auch 

die psychische Gesundheit eines Menschen.  

Auf der Basis der Kinderrechte und im Sinne der Inklusion ist der Schutz vor Gewalt aller 

Kinder eine Selbstverständlichkeit. Daher gilt es, die Sicherheit aller Kinder in den Blick zu 

nehmen und hierbei grundlegende kulturelle und gesellschaftliche Diversitätsaspekte zu be-

achten. Jegliche Formen von Gewalt werden nicht toleriert. Die Einrichtung darf Gewaltrisi-

ken und erfolgte Gewaltvorkommnisse nicht tabuisieren. 

Unter Gewalt verstehen wir jegliche Formen körperlicher, psychischer, verbaler und struktu-

reller Gewalt, die sich gegen die persönliche Unversehrtheit der Menschen richten. 

 

4. Prävention in der pädagogischen Arbeit 

Wo Kinder sind, muss Kinderschutz sein.  

Das vorliegende Schutzkonzept ist im Wesentlichen ein Präventionskonzept. Ziel ist es durch 

die inhaltliche Auseinandersetzung, das Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen in Ein-

richtungen lebendig zu halten und eine nachvollziehbare Wirkung zu erzielen.  

Zu einer primären Prävention gehört es, Gefährdungspotentiale zu erkennen, einzuschätzen 

und zu handeln, um Kindern ein sicheres und geborgenes Umfeld zu bieten. 
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Wichtige Bausteine der Prävention sind Teilhabe und Beteiligung von Kindern, Eltern und 

Mitarbeiter*innen. Partizipation, gegenseitiger Respekt, die Wahrnehmung und Akzeptanz 

von Grenzen innerhalb der Einrichtung wird als besonders förderlich für die Nachhaltigkeit 

eines Schutzkonzepts gesehen. 

 

4.1 Partizipation und Kinderrechte – Grundlagen des Kinderschutzes 

1 

Ein zentraler Punkt der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ist es, neben den Quali-

tätsmerkmalen für den Schutz von Kindern vor Gewalt in Einrichtungen auch solche für die 

Sicherung der Rechte von Kindern zu etablieren. 

Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen sind in § 8 SGB VIII zum durchgehen-

den Handlungsprinzip der Jugendhilfe erklärt.  

Auch im Kinderschutzgesetz des Landes NRW sind Kinderschutz und Kinderrechte untrenn-

bar miteinander verbunden. Das Recht der Kinder auf Beteiligung muss demnach in Einrich-

tungen des Offenen Ganztags gewährleistet sein. Dieses Recht kann in jeweils dem Entwick-

lungsstand des Kindes angemessener Form durch dieses selbst oder durch einen gesetzli-

chen Vertreter wahrgenommen werden.  

 

Partizipation: Damit Kinder sich beteiligen können, müssen sich zunächst die Erwachsenen 

damit auseinandersetzen, was sie Kindern zutrauen und wobei sie bereit sind, Kinder zu be-

teiligen. Kinder können ihre Rechte noch nicht selbst einfordern – der Beginn von Partizipa-

tion liegt immer in der Verantwortung der Erwachsenen. Dieses bedarf der Reflexion des 

Machtgefälles zwischen Erwachsenen und Kindern. Zunächst gilt es, das eigene Selbstver-

ständnis zu reflektieren: Welches Bild vom Kind bestimmt mein pädagogisches Handeln? 

Welche (Entscheidungs-)Rechte gestehe ich Kindern zu? Welche Anforderungen stellt die 

Beteiligung der Kinder an mich? Partizipation muss von den Erwachsenen gewollt sein und 

beginnt in ihren Köpfen. 

 

Beschwerdeverfahren: Ein Beschwerdeverfahren eröffnet den Kindern, Jugendlichen, jun-

gen Frauen und Männern die Möglichkeit, Kritik zu äußern. Dieses Beschwerdeverfahren ist 

                                                           
1 https://www.ms.niedersachsen.de/kinderhabenrechtepreis/die-10-wichtigsten-kinderrechte-kurz-vorgestellt-
133628.html (13.03.2024) 
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auch für (vermutete) Fälle sexueller Gewalt geeignet. Eine Beschwerdestelle kann sowohl 

intern als auch extern bestehen. 

Im Wesentlichen geht es darum, Kindern eine Beteiligung in allen sie betreffenden Themen  

und Aufgaben des Alltags zu ermöglichen, damit sie als Gestalter ihres eigenen Lebens, 

Selbstwirksamkeit erfahren. Hierbei ist es wichtig, alters- und entwicklungsgemäße Beteili-

gungs- und Beschwerdeformen zu entwickeln.  

Kinder müssen in diese Prozesse aktiv mit einbezogen werden und erleben, dass sie auch 

über Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen, Aggressivität und vieles mehr, ernst und 

wahrgenommen werden. Kinder müssen im Alltag in die Lage versetzt werden sich zu be-

schweren und Entscheidungen treffen zu können. Dazu brauchen sie Erwachsene, die Ihnen 

alle nötigen Dinge kleinschrittig nahebringen, die ihnen die Dinge anschaulich darstellen und 

sie begreifen lassen. 

 

Dazu gehört auch, dass sie ihre Rechte kennen und diese immer wieder im Alltag prä-

sent sind. Abgesehen von den nicht verhandelbaren UN-Kinderrechten, müssen auch 

die Kinderrechte im Offenen Ganztag mit den Kindern festgelegt und visualisiert wer-

den. 

 

Es ist wichtig, dass Kinder für die Prozesse der Entscheidung und Mitbestimmung über einen 

Erfahrungsschatz verfügen, welcher ihnen einen Zugang verschafft. Ein Kind kann nur über 

Dinge entscheiden, die es auch kennt. Daher ist es Aufgabe der Pädagog*innen im Offenen 

Ganztag, Kindern diesen Blick auf die Welt, die kleinen Dinge und die einzelnen Situationen 

zu eröffnen. 

 

Beschwerde- und Beteiligungsstrukturen einrichten und visualisieren. 

Beschwerden müssen Raum erhalten, in dem sie wahrgenommen, bearbeitet, ausgewer-

tet und mit ihrem Ergebnis zurück an die Ersteller gegeben werden, um die tatsächliche 

Wirksamkeit prüfen zu können.  

Möglichkeiten von aktiven Beschwerden / Beteiligungen:  

- Regelmäßige Zusammentreffen der Gesamtgruppe in Form von Gesprächskreisen, 

die die Themen der Kinder gezielt aufgreifen bzw. befragen 

- Sprechstunden im Leitungsbüro 

- Sammelbox (z.B. in Form eines Briefkastens) präsent im Eingangsbereich der Ein-

richtung und gut sichtbar für Groß und Klein 

- Gespräche im Alltag 

- Beobachtung der Kinder – Rückzug, Trauer, Wut, … 

Beispiele für verschiedene Methoden sind: 

- Abstimmkarten (z.B. Rot, Grün) 

- Punktesystem unter Foto / Bild der Themen  

- Geheime Wahl, z.B. Boxen, jeweils mit Foto von Thema mit einem Stimmstein (oder 

ähnlichem) pro Kind befüllen lassen 

- Befragungsbögen für Kinder und Eltern  

- Aushänge in Bild und Schrift 
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Verfahren zur Beteiligung müssen auch auf die Gegebenheiten in der Einrichtung abge-

stimmt sein. Diese müssen ebenfalls durch Beobachtung und Dokumentation konzipiert und 

regelmäßig evaluiert werden. 

Die Umsetzung in die Praxis soll so erfolgen, dass eine offene Haltung gegenüber Be-

schwerden im gesamten Team eingenommen wird. Beschwerden, Kritik wie auch Anregun-

gen, Ideen und Verbesserungsvorschläge werden als Chance zur (Weiter-) Entwicklung ver-

standen. 

Bei der Einführung bzw. Weiterführung kindgemäßer Beteiligungsverfahren erhalten die 

Teams Unterstützung durch Fachberatungen und oder den Träger, als auch durch Fort- und 

Weiterbildungen. 

Die Umsetzung der Verfahren zur Beteiligung von Kindern und der Beschwerdeverfahren in 

persönlichen Angelegenheiten setzt grundsätzlich die Beteiligung der Eltern voraus. Einrich-

tungen der Jugendhilfe sind gemäß § 22a SGB VIII verpflichtet, mit den Erziehungsberechti-

gen zum Wohl der Kinder zusammenzuarbeiten und diese in wesentlichen Angelegenheiten 

der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. Im Sinne der Bildungs- und Erzie-

hungspartnerschaft sind Eltern als Erziehungspartner wertzuschätzen, ernst zu nehmen 

und zu unterstützen.  

 

4.2 Sexualerziehung im Offenen Ganztag – ein Thema in der Zusammenarbeit mit 

Eltern  

Was bedeutet das eigentlich?  

Vorab sollte zunächst benannt werden, dass kindliche Sexualität sich von der erwachsenen 

Sexualität unterscheidet. Eine solche Unterscheidung ist elementar wichtig, um Missver-

ständnisse, Sorgen und Ängste von Eltern zu vermeiden.  

Sexuelle Entwicklung ist genauso wichtig und sollte ebenso selbstverständlich gefördert wer-

den, wie sprachliche, motorische, soziale und kognitive Entwicklung.  

Sexualpädagogische Bildung ist ein integraler Bestandteil des gesamten Erziehungs- und 

Bildungsauftrags. Sie bezieht sich auf einen wichtigen Entwicklungsbereich der kindlichen 

Persönlichkeit, bei dem das kindliche Interesse und seine Bedürfnisse im Vordergrund ste-

hen. 

Dabei ist es wichtig, dass Mitarbeitende sich über eine einheitliche Sprache verständigen. Da 

in konkreten Verdachtsfällen Körperstellen richtig und klar benannt werden müssen, ist es 

von Bedeutung, die richtigen Begrifflichkeiten und eine korrekte Sprache zu verwenden.  

 

Warum ist sexuelle Bildung so wichtig?  

Die Prävention sexueller Gewalt ist auf sexuelle Bildung angewiesen. Ein positiver Zugang 

zum eigenen Körper und zur eigenen Sexualität ist, nicht nur im Kontext sexueller Gewalt, 

sondern auch für den Erwerb von Lebenskompetenzen von zentraler Bedeutung. Anliegen 

sexueller Bildung im Offenen Ganztag ist es, ein Identitäts- und Selbstwertgefühl zu entwi-

ckeln, Grenzen zu erfahren sowie eigene Ich-Stärke und die Fähigkeit zur Resilienz auszubil-

den  

Sexualerziehung hingegen meint die intentionalen und gelenkten Lernprozesse durch Er-

wachsene, die praktische Umsetzung und intendierte Begleitung von Kindern auf 
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dem Weg zu mehr sexueller Selbstbestimmung und zum verantwortlichen Umgang mit sich 

selbst und anderen.  

Durch Aufklärung erhalten Kinder Selbstbewusstsein, dies ermöglicht Kindern schwierige Si-

tuationen eher zu meistern und sich verständlich mitteilen zu können. Ein nicht aufgeklärtes 

Kind besitzt keine Sprache über Sexualität, es erschwert ihm, sich im Falle von Bedrohungen 

oder Missbrauch mitzuteilen.  

 

Worin liegen die Unterschiede zwischen kindlicher Sexualität und erwachsenen Sexualität:  

Kindliche Sexualität  Erwachsenensexualität  
spielerisch, spontan  absichtsvoll, zielgerichtet  

nicht auf bestimmte Handlungen ausge-
richtet  

auf Entspannung und Befriedigung hin ori-
entiert 

Erleben des Körpers mit allen Sinnen 
(schmecken, riechen, sehen)  

eher auf genitale Sexualität ausgerichtet 

selbstbezogen (egozentrisch) Verlangen nach Erregung und Befriedi-
gung 

Wunsch nach Nähe und Geborgenheit Befangenheit  

sexuelle Handlungen werden nicht be-
wusst als Sexualität wahrgenommen  

bewusster Bezug zu Sexualität  

       (vgl. Maywald, 2018)  

 

 

Welche psychosexuellen Entwicklungsstufen gibt es im Kindesalter?  

 Erstes Lebensjahr -  seelische Nähe und Urvertrauen: 

Mund, Lippen, Zunge sind sensible Körperregionen, mit denen für das Baby ein sinn-

liches Erleben möglich ist. 

 Zweites Lebensjahr - die Genitalien werden entdeckt: 

Die Genitalien werden wie andere Körperteile auch durch Berührungen, Anfassen 

und Anschauen entdeckt. 

 Drittes Lebensjahr:  

Kinder sollten kindgerecht Antworten auf ihre Fragen zu Zeugung, Schwangerschaft 

und Geburt erhalten. Im dritten Lebensjahr beginnt die „Trotzphase“ hier sollten Er-

wachsene das „NEIN“ von Kindern respektieren. Kinder lernen dadurch sich ernst ge-

nommen zu fühlen. (Ausnahme: Gefahr in Vollzug, Sicherheits- oder Gesundheitsge-

fährdung) 

 Viertes Lebensjahr -Rollenspiele, Doktorspiele, erstes Verliebtsein.  

Erste soziale Regeln werden nun erlernt. Wenn Kinder miteinander „Doktor“ spielen, 

sind sie von Neugier geleitet, dabei richtet sich ihr Handeln auf die eigene Person. 

Die meisten Kinder entwickeln ab dem vierten bis zum siebten Lebensjahr ihre erste 

Körperscham. 

 Fünftes und sechstes Lebensjahr - sexuelle Identitätsentwicklung. Das eigene 

Geschlecht wird nun wichtiger, die Abgrenzung zu anderen Geschlechtern wird deut-

licher. Die Bevorzugung gleichgeschlechtlicher Spielpartner*innen verstärkt sich. 

 Siebtes bis zehntes Lebensjahr - Vertiefung aller Entwicklungsschritte. Die 

gleichaltrigen Kinder in der Peergroup werden immer wichtiger. Die Hormonproduk-

tion kommt langsam in Gang. Das sexuelle Empfinden und Verhalten von Mädchen 
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und Jungen verändert sich. Gefühle, wie ein erstes Verliebt sein, Mut und Enttäu-

schung werden erlebt. Die Sprache über Sexualität entwickelt sich weiter. Auch wer-

den sexuelle Wörter ausprobiert und spielerisch damit hantiert. Das Schamgefühl ist 

stärker ausgeprägt. Neugier für den eigenen und den Körper anderer Mädchen oder 

Jungen wächst.  

Auch die Gräben zwischen den Geschlechtern wachsen und es wird vermehrt mit 

Spielpartner*innen des eigenen Geschlechts gespielt.  

Das Wissensbedürfnis im Rahmen einer Sexualaufklärung und die Entstehung von 

Kindern wächst.  

 Zehntes bis elftes Lebensjahr - beginnende Pubertät 

Bei einigen Mädchen setzt schon in diesem Alter die Menstruation ein. Damit werden 

Themen wir Fruchtbarkeit, Zeugung und Verhütung bedeutungsvoller.  

Erste Anzeichen einer beginnenden Geschlechtsreife zeigen sich bei beiden Ge-

schlechtern mit 11 und 12 Jahren. Damit gewinnt das Thema Sexualität und Aufklä-

rung noch einmal an Wichtigkeit. Stimmungsschwankungen kommen hinzu und eine 

größere Distanz zu den Eltern entsteht.2 

 

4.3 Formen von Gewalt und Grenzverletzung 

Was ist Gewalt?  

Einleitend ist festzuhalten, dass Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen und Schutzbefoh-

lenen in vielfältigen Erscheinungsformen auftreten kann. Im Folgenden wird der Versuch un-

ternommen diese Vielfalt der möglichen Formen von Gewalt durch Mitarbeiter*innen, darzu-

stellen. Dabei sollen vereinzelt praxisnahe Beispiele im Bereich des Offenen Ganztags aufge-

zeigt werden. Jeder der mit Kindern arbeitet, sollte sich zunächst bewusstmachen, dass über-

all da, wo Menschen miteinander in Beziehung treten, Grenzverletzungen vorkommen. Wichtig 

ist es bewusst, transparent und reflektiert damit umzugehen, um Grenzverletzungen so weit 

als möglich zu minimieren oder zu verhindern. Grenzüberschreitungen können bereits ein Sig-

nal auf Vorbereitungen von Übergriffen (Gewalt) darstellen.  

Grenzverletzungen3:  

Hierzu zählen Verhaltensweisen, die die persönliche Grenze, Gefühle und Schamempfinden 

von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen überschreiten. Die Faktoren für eine Grenz-

verletzung lassen sich nicht immer objektiv erfassen, sie hängen mit dem subjektiven Erleben 

des Menschen zusammen. Das bedeutet, dass Grenzen sich verändern, wenn sich die Bezie-

hungen zwischen Menschen wandeln. 

 

Fallbeispiel 

Leonie (acht Jahre) möchte gezielt von ihrer langjährigen Bezugserzieherin getröstet werden, 

dabei fordert sie ein, in den Arm genommen zu werden. Ein paar Wochen später tritt die glei-

che Situation ein, nur diesmal ist eine andere Erzieherin in der Gruppe. Die Erzieherin möchte 

Leonie trösten und nimmt sie in den Arm, jedoch hat Leonie dies nicht eingefordert.   

                                                           
2 Vgl. BzGA, Über Sexualität reden… Ein Ratgeber für Eltern zu kindlichen Sexualentwicklung zwischen Einschulung und Pu-

bertät. Auflage 13.80.10.22, Köl 
3 vgl. AJS NRW (o.J.): Kinder- und Jugendarbeit…aber sicher! Prävention von sexuellen Übergriffen in Institutionen. Die Ar-
beitshilfe.  
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 In diesem Beispiel kann von einer Grenzverletzung aufgrund von unprofessionellen 

Verhalten ausgegangen werden.  

Übergriffe (= Gewalt)4 

Übergriffe geschehen im Gegensatz zu Grenzverletzungen nicht zufällig oder aus Versehen. 

Sie resultieren aus einem grundlegend fachlichen und persönlichen Mangel heraus und kön-

nen Kindern sowohl körperlich als auch seelisch schaden. Übergriffe sind Ausdruck eines un-

zureichenden Respekts gegenüber Kindern. Übergriffe können zum Teil als eine gezielte De-

sensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs / eines Machtmiss-

brauchs gedeutet werden. Übergriffige Beschäftigte setzen sich bewusst über den Widerstand 

der ihnen anvertrauten Kinder, die Grundsätze des Trägers (Leitsätze, Konzeptionen, Dienst-

anweisungen, Verhaltenskodexe etc.), über gesellschaftliche Normen oder allgemeingültige 

fachliche Standards hinweg.  

Sexueller Missbrauch 

„Als sexuellen Kindesmissbrauch bezeichnet man alle Handlungen, die eine ältere Person an 

einer jüngeren Person zu Befriedigung sexueller Interessen durchführt. Bei diesen Handlun-

gen fehlt das Einverständnis. Es besteht keine Gleichheit zwischen den Beteiligten. Außer-

dem wird häufig Zwang ausgeübt.“ 5 

 

Fallbeispiel Übergriffe in Form von Vernachlässigung und körperlicher Gewalt  

Eine Erzieherin und ein Erzieher der OGS wollen nach der Ruhephase mit den Kindern in den 

Außenspielbereich gehen. In der Garderobe, als die meisten Kinder schon angezogen sind, 

stellt der Erzieher fest, dass der sechsjährige Max offensichtlich eine nasse Hose hat. Da er 

jedoch gleich Feierabend hat, schickt er Max trotzdem nach draußen zum Spielen. Nach einer 

Weile bemerkt die Erzieherin, dass Max von dem Kollegen nicht zum Umziehen animiert 

wurde.   

Sichtlich genervt nimmt sie den Jungen an der Hand und führt ihn zur Toilette. Auch Max hat 

schlechte Laune, er hätte gerne weitergespielt. Beim Ausziehen sträubt er sich und zappelt 

rum. Es entwickelt sich eine kleine Rangelei, in deren Verlauf die Erzieherin schließlich die 

Geduld verliert. Sie hält ihn fest, sodass er sich kaum noch bewegen kann. Max lässt nun die 

Prozedur über sich ergehen und fängt an zu schluchzen. Die Erzieherin wechselt routiniert die 

Kleidung und geht danach mit ihm zu den anderen Kindern zurück.  

 In diesem Beispiel finden gleich zwei Übergriffe statt. Der Erzieher führt bewusst eine kör-

perliche und seelische Vernachlässigung herbei. Die Erzieherin wendet als Intervention 

eine Machtausübung (Machtmissbrauch) in Form von körperlicher Gewalt an.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 vgl. Deutscher paritätischer wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V. (o.J.): Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrich-
tungen. Gefährdung des Kindeswohls innerhalb von Institutionen.  
5 Dyer, Anne/ Steil, Regina: Starke Kinder, Strategien gegen sexuellen Missbrauch, Göttingen u.a. 2012 S.12 
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Formen von Gewalt gegen Kinder durch Mitarbeiter*innen6: 

  

Seelische  

Gewalt  

beschämen, demütigen, ausgrenzen, isolieren, diskriminieren, überfor-

dern, überhüten, ablehnen, bevorzugen, abwerten, ständig mit anderen 

Kindern vergleichen, Angst machen, anschreien, bedrohen, beleidigen, 

erpressen, Mobbing und Mobbing ignorieren, ein Kind vorführen, in die 

Ecke stellen / stille Treppe nutzen, Spitznamen verwenden 

  

Seelische Ver-

nachlässigung 

emotionale Zuwendung oder Trost verweigern, mangelnde Anregung, 

ignorieren, verbalen Dialog verweigern, bei körperlichen, seelischen o-

der sexuellen Übergriffen unter Kindern nicht eingreifen 

  

Körperliche 

Gewalt  

unbegründet festhalten, einsperren, festbinden, schlagen, zerren, 

schubsen, treten, zum Essen zwingen, verbrühen, verkühlen, vergiften 

  

Körperliche 

Vernachlässi-

gung  

unzureichende Körperpflege, mangelhafte Ernährung, unzureichende 

Bekleidung, Verweigerung notwendiger Hilfe (z.B. nach Unfällen) und 

Unterstützung  

  

Vernachlässi-

gung der Auf-

sichtspflicht  

Kinder unangemessen lang oder in gefährlichen Situationen unbeauf-

sichtigt lassen, Kinder „vergessen“, notwendige Sicherheitsvorkehrun-

gen oder Hilfestellungen unterlassen, Kinder in gefährliche Situationen 

bringen.  

  

Sexualisierte 

Gewalt  

ein Kind ohne dessen Einverständnis oder gegen seinen Willen strei-

cheln oder liebkosen, küssen, körperliche Nähe erzwingen, ein Kind 

ohne Notwendigkeit an den Genitalien berühren, ein Kind sexuell stimu-

lieren, sexuelle Handlungen durch ein Kind an sich vornehmen lassen, 

sexuelle Handlungen im Beisein des Kindes vornehmen, Kinder zu se-

xuellen Posen auffordern, Kinder nackt oder in sexuell aufreizenden 

Positionen fotografieren  

 

Gemeinsam stellen alle Formen von Gewalt einen erheblichen fehlenden Respekt vor der In-

tegrität eines Kindes und die Verletzung seiner Rechte auf körperliche und seelische Unver-

sehrtheit und auf gewaltfreie Erziehung dar.  

Häufig überschneiden sich unterschiedliche Formen von Gewalt oder treten in Kombination 

auf. So verletzt beispielsweise körperliche Gewalt immer auch die Seele des Kindes. 

 

 

 

                                                           
6 https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=944:fehlverhalten-und-gewalt-durch-
paedagogische-fachkraefte-in-kitas&catid=273 

In Fällen von Übergriffen jeglicher Form sind die Träger zur Intervention verpflichtet und 

in der Folge Konsequenzen zu ziehen, um das Kindeswohl zu sichern. 
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4.4 Die Verhaltensampel 

Im Alltag des Offenen Ganztags sind die Mitarbeiter*innen täglich gefordert, ihr Handeln zu 

reflektieren und zu prüfen. Denn es ist oft gar nicht so leicht zu entscheiden, wann das ei-

gene Verhalten pädagogisch sinnvoll oder übergriffig ist und eine Gefährdung des Kindes-

wohls bedeutet. 

Es gibt aber einige Punkte, die eindeutig eine Verletzung oder unangebrachte Maßnahmen 

darstellen. Die nachfolgende „Ampel“ ist als Beispiel zu verstehen und hat keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Sie soll eine erste Orientierung geben und zur Diskussion im Team anre-

gen. Die Haltung zum Kinderschutz und grenzverletzendem Verhalten ist immer in hohem 

Maße von eigenen / soziologischen Erfahrungen und kulturellem Hintergrund geprägt, daher 

lohnt es sich diese regelmäßig zu reflektieren. 

Die folgende Verhaltensampel kann die geeignete Basis für die weitere Auseinanderset-

zung mit dem Schutzkonzept sein.  

Rote Ampel = 
 
Dieses Verhalten 
ist immer falsch. 
Dafür können Be-
treuerInnen ange-
zeigt und bestraft 
werden. 

 absichtlich weh tun (schlagen / stauchen / schütteln) 

 einsperren / alleine lassen 

 ungewollte Körperberührungen  

 Angst einjagen / bedrohen / quälen 

 die Aufsichtspflicht verletzen 

 andere zu etwas Verbotenem zwingen 

 Missbrauch 

 Gewalt zulassen / nichts dagegen unternehmen  

 Nahrungsentzug 

 zum Essen / Trinken zwingen 

 erniedrigen, bloßstellen, demütigen 

Gelbe Ampel = 
 
Dieses Verhalten 
ist kritisch und für 
die Entwicklung 
von Kindern und 
Jugendlichen nicht 
förderlich 

 keine Regeln festlegen 

 grundloses rumkommandieren / schikanieren 

 durchdrehen / anschreien 

 beleidigen / beschimpfen / Kraftausdrücke sagen 

 nicht anhören / nicht zu Wort kommen lassen 

 unzuverlässig sein / Absprachen nicht einhalten 

 Wut an anderen auslassen 

 Das Kind gegen den Willen wickeln  

 gerechtfertigte Bedürfnisse der Kinder ignorieren 

 kein Schutz vor nicht altersgemäßen Medien  

 Entzug von Zuwendung 

 verspotten / auslachen 

Grüne Ampel = 
 
Verhalten, das pä-
dagogisch richtig 
ist, Kindern aber 
nicht immer gefällt 
 

 die besprochenen Regeln einhalten 

 aufräumen 

 verbieten anderen zu schaden 

 etwas mit den Eltern absprechen 

 witterungsbedingte Kleidung anziehen 

 Gefahren für das Kind abwenden 

 Kinder begleiten, Konflikte friedlich zu lösen 

 Regeln zum Essen 

 Grenzüberschreitungen unter Kindern / Erzieher*innen unterbin-
den 
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4.5 Kindeswohl – Anforderungen an das Personalmanagement 

Der Schutz vor (sexualisierter) Gewalt wird vom Träger und den Teams als kontinuierlicher 

Prozess verstanden.  

Mit dem Ziel das fertig formulierte Schutzkonzept nachhaltig und wirksam zu implementieren, 

ist eine strukturelle und personelle Verankerung des Themas sowie die kontinuierliche Ausei-

nandersetzung und Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen erforderlich.  

 

 Die Haltung des Trägers, der Einrichtung und der Mitarbeiter*innen spiegelt sich u.a.in 

dem einrichtungsspezifischen, sexualpädagogischen Konzept wider. Dies ist die ver-

bindliche Handlungsgrundlage für alle.  

 Um das Schutzkonzept lebendig zu halten, braucht es Zeit und Freiräume. In Teambe-

sprechungen werden das Schutzkonzept und / oder einzelne Teile in festgelegten Zeit-

abständen mindestens jedoch 1mal/Jahr überprüft und im Team erörtert. 

 Die vorliegenden Leitfragen (siehe Anhang) regen zur regelmäßigen Reflexion im Team 

an und sollen Mitarbeiter*innen sensibilisieren, Grenzüberschreitungen und die Anbah-

nung sexueller Übergriffe wahrzunehmen und zu unterbinden.  

 Prävention beginnt mit einer Situationsanalyse / Risikoeinschätzung der strukturellen 

und arbeitsfeldspezifischen Risiken, die zu dem jeweiligen Handlungsbereich gehören. In 

diesem Zusammenhang sind spezifische Informationen und Maßnahmen festzulegen 

und durchzuführen. 

 Das Verfahrensschema vermittelt Handlungssicherheit bei Verdachtsfällen oder beim 

Umgang mit Übergriffen. Darüber hinaus kann es bei der nachträglichen Klärung bzw. 

Aufarbeitung zurückliegender Fälle hilfreich sein.   

 Die trägereigene Fachberatung und Supervision werden in Fragen der Konzeptions-

stärkung, dem Krisen- und Konfliktmanagement sowie zur Moderation von Konfliktge-

sprächen vorgehalten. 

Unseren Mitarbeiter*innen ist bewusst, dass sie in ihrer Rolle und Funktion eine besondere 

Vertrauens- und Autoritätsstellung haben. Klare und verbindliche Regeln bezüglich eines 

achtsamen und respektvollen Umgangs mit den uns anvertrauten Menschen sind deshalb 

notwendig.  

In einer Selbstverpflichtungserklärung (siehe Anlage) haben alle Mitarbeiter*innen die gel-

tenden Regeln zum achtsamen Umgang mit den ihnen Anvertrauten mit ihrer Unterschrift an-

erkannt. Alle Einrichtungen des Offenen Ganztags sind aufgrund § 72a S. 3 SGB VIII ver-

pflichtet, sich ein erweitertes, polizeiliches Führungszeugnis auf der Grundlage des § 30a 

BZRG vorlegen zu lassen. 

Die Vorlagepflicht gilt auch für BufDis und FSJ-lerInnen. Für Praktikant*innen gilt die 

Vorlagepflicht dann, wenn sie länger als ca. einen Monat im Offenen Ganztag bleiben. Zum 

01. Januar 2012 wurde die Vorlagepflicht auch auf alle Ehrenamtlichen, die im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe tätig werden, erweitert. 
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4.6 Interaktion mit der Schule  

Der Offene Ganztag ist Teil der Schullandschaft. Als solches ist es unabdingbar, den Kinder-

schutz nicht nur auf die Begebenheiten des Offenen Ganztags zu beziehen, sondern die ge-

samte Schule mit in den Blick zu nehmen. Jede Schule ist verpflichtet, bei Verdachtsfällen 

auf Vernachlässigung oder Misshandlungen aktiv zu werden, eine Klärung herbeizuführen 

und ggf. zu handeln. Sie muss darüber hinaus ein Schutzkonzept vorhalten.  

Gemeinsam mit der Schule kann ein umfassendes Schutzkonzept auch für den Offenen 

Ganztag ausgearbeitet werden. Dabei ist es unumgänglich, die Besonderheiten und Unter-

schiede des Offenen Ganztags zum Schulablauf zu beachten und in die Risikoeinschätzung 

mit einzubeziehen. Entwickeln der Offene Ganztag und die Schule je ein eigenes Schutzkon-

zept, so ist ein enger Austausch darüber wichtig, um bei Verdachtsfällen gemeinsam das Ziel 

eines guten Kinderschutzes zu erreichen.  

 

5. Intervention 

Eine Intervention wird nötig, wenn es Ereignisse oder Entwicklungen innerhalb der Einrich-

tung gibt, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen. Ne-

ben Prävention und Beteiligung sollte ein Träger folglich festlegen, wie im konkreten Ver-

dachtsfall zu handeln ist. 

Im Folgenden werden aus diesem Grund zwei Verfahrensabläufe vorgestellt, die der Orien-

tierung dienen und die ggf. vom Träger zu konkretisieren sind. 

Der Verfahrensablauf I bezieht sich auf inter- sowie außerinstitutionelle Gefährdungs-situa-

tionen von Kindern untereinander oder im häuslichen, familiären Umfeld.  

 

Der Verfahrensablauf II bezieht sich auf die Gefährdung durch Mitarbeiter*innen des Offe-

nen Ganztags. Sollten Vorwürfe gegen die Leitung bestehen, muss direkt die Trägerebene 

informiert werden.  

 

 

 

 

Das Thema Schutz vor (sexualisierter) Gewalt ist im Personalmanagement verankert. 

Beispielsweise durch: 

 regelmäßige Personalentwicklungsgespräche,  

 teambildende Maßnahmen 

 und individuelle Maßnahmen mit den Schwerpunkten Umgang mit Stress  

 Selbstfürsorge der Mitarbeiter*innen 

 Gefährdungsbeurteilung zu körperlichen und psychischen Belastungen 

 Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungen  

 Selbstverpflichtungserklärung 

 Erweitertes Führungszeugnis 
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Zum Verfahrensablauf I: Anhaltspunkte für eine akute Gefährdung  

Zur Orientierung, wann eine akute Gefährdung vorliegt, kann folgende Tabelle mit in die Ent-

scheidung einbezogen werden. Es handelt sich um keine abgeschlossene Liste. Weitere Bei-

spiele sind möglich.  

Physische     
Verletzungen 

 Wenn ein Kind akut physisch misshandelt wird und Verletzun-
gen aufweist, die medizinische Hilfe erfordern. 

Sexueller  
Missbrauch 

 Wenn es Anzeichen von sexuellem Missbrauch gibt, wie zum 
Beispiel Verhalten oder Aussagen des Kindes, die auf unange-
messene sexuelle Berührungen oder Interaktionen hinweisen. 

Emotionale oder 
psychologische 
Misshandlung 

 Wenn das Kind wiederholt, emotional oder psychologisch 
misshandelt wird, zum Beispiel durch anhaltende Beleidigun-
gen, Demütigungen oder Vernachlässigung seiner emotiona-
len Bedürfnisse 

Vernachlässi-
gung 

 Wenn das Kind nicht angemessen versorgt, ernährt oder medi-
zinisch betreut wird und dadurch sein Wohlbefinden und seine 
Gesundheit gefährdet sind. 

Zeugen von  
Gewalt 

 Wenn das Kind Zeuge von häuslicher Gewalt oder anderer ge-
walttätiger Vorfälle wird, die seine Sicherheit und sein Wohlbe-
finden gefährden. 

Suizidgedanken 
oder -verhalten 

 Wenn ein Kind Selbstmordgedanken äußert oder Anzeichen 
von Selbstverletzung zeigt, besteht eine akute Gefahr für sein 
Leben und Wohlbefinden. 

Akute psychi-
sche Krisen: 

 Wenn das Kind Anzeichen einer akuten psychischen Krise 
zeigt, wie zum Beispiel extreme Angstzustände, Verwirrung o-
der dissoziatives Verhalten. 

Medizinische 
Vernachlässi-
gung 

 Wenn medizinische Behandlungen oder Medikamente, die für 
das Kind lebenswichtig sind, vernachlässigt werden. 

Akute Vernach-
lässigung in der 
Betreuung 

 Wenn das Kind unbeaufsichtigt gelassen wird und dadurch 
akuten Gefahren ausgesetzt ist, wie zum Beispiel Brandgefahr 
oder Ertrinkungsgefahr. 

 

  

Eine Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, wenn 

• Personensorgeberechtigte ihre Fürsorge missbrauchen, 

• Kinder vernachlässigt werden, 

• Eltern unverschuldet als Eltern versagen sowie 

• wenn Dritte, z.B. Mitarbeiter*innen oder Kinder, sich gegenüber einem anderen 

Kind missbräuchlich verhalten. 

 

Eine Gefährdung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls sowie des Vermö-

gens eines Kindes ist in § 1666 Abs.1 BGB definiert 
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5.1 Verfahrensschema I bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung (§ 8a) 
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5.2 Verfahrensablauf II bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung durch 

Mitarbeiter*innen in einer Einrichtung  
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6. Aufarbeitung und Rehabilitation  

Jedem Verdacht einer Grenzverletzung bzw. strafbaren Handlung ist umgehend sorgfältig 

nachzugehen. Solange der Verdacht nicht bestätigt ist, gilt jedoch immer die Unschuldsver-

mutung. 

Erweist sich ein Verdacht als unberechtigt, wird das Verfahren eingestellt und der Träger 

muss alles Mögliche tun, um die betroffene Person, die fälschlicherweise einem Verdacht 

ausgesetzt war, konsequent zu rehabilitieren. Denn gerade ein ausgesprochener, nicht be-

stätigter Verdacht ist mit einer hohen Emotionalität und psychischen Belastung für den Be-

troffen und alle Beteiligten verbunden. 

Ist es in einer Einrichtung des Offen Ganztags zu Grenzverletzungen bzw. Gewalt und / oder 

Missbrauch gekommen, ist nicht nur aktuell zu intervenieren, sondern das Geschehen im 

Team, in der Gruppe und auch mit den nicht betroffenen Eltern aufzuarbeiten.  

Die Verantwortung hierfür liegt beim Träger.  

Denn gerade solche Krisen bieten die Chance auf Weiterentwicklung und Professionalisie-

rung. Die Auseinandersetzung mit Fragen: „Wie konnte es zu dem Übergriff kommen?“ oder 

„An welchen Stellen hätten wir früher intervenieren und handeln müssen?“ können sich posi-

tiv darauf auswirken.  

Für das Team und die Aufarbeitung des Verdachtsfalls kann dabei Hilfe von außen sehr 

nützlich und unterstützend sein.  

Eine nachhaltige Aufarbeitung von aktuellen Fällen sexueller, körperlicher oder seelischer 

Gewalt in Institutionen ist ein langfristiger Prozess, der die Bereitschaft der Institution voraus-

setzt, sich mit den eigenen Gelegenheitsstrukturen auseinanderzusetzen (z. B. strukturelle 

Unklarheiten, fachliche Defizite).  

Auftrag des prozessorientierten und nachhaltigen Aufarbeitungsprozesses ist,  

 abzuklären, ob allen unmittelbar oder mittelbar Betroffenen, die notwendige Hilfe, Un-

terstützung und externe Beratung angeboten und vermittelt wurde, 

 zu untersuchen, welche Strukturen in der Einrichtung dazu beigetragen haben, dass 

es zu Grenzverletzungen bzw. Gewalt und / oder Missbrauch kommen konnte, 

 die unter der Beteiligung von Kindern zu leistende Weiterentwicklung des institutio-

nellen Schutzkonzepts anzustoßen und zu begleiten, 

Beobachtungen, Gespräche, eingeleitete Maßnahmen und deren Verlauf sind grundsätz-

lich zu dokumentieren. 

Vorschnelle Aktionen schaden allen Beteiligten. 

Die beratende Einbeziehung eines von der betroffenen Organisation unabhängigen 

Sachverstandes sowohl zu Beurteilung des Verdachtsmomentes wie auch im Hinblick auf 

notwendige weitere Maßnahmen wird empfohlen. 
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 Sorge dafür zu tragen, dass das Vertrauen zwischen allen Betroffen und Beteiligten 

wieder hergestellt werden kann und sie sich in der Einrichtung wieder wohl fühlen 

können, 

 oder bei einem Wechsel der Einrichtung zu unterstützen.   

 

Rehabilitationsverfahren für zu Unrecht beschuldigte Beschäftigte 

Um den Schaden für zu Unrecht beschuldigte Beschäftige möglichst gering zu halten, enthält 

die vorliegende Handlungshilfe ebenfalls Maßnahmen zur Bearbeitung eines ausgeräumten 

Verdachts. Ziel sollte sowohl die vollständige gesellschaftliche Rehabilitation als auch die 

Wiederherstellung der beruflichen Reputation der*s Mitarbeiter*innen sein, der / die fälschli-

cherweise unter Verdacht geraten ist.  

Wichtig sind die Durchführung, Information, die Nachsorge für die betroffene Person sowie 

eine intensive Nachbereitung im Team, aber auch gegenüber Eltern, Elternvertreter*innen 

und der Schule. Die Öffentlichkeit im eigenen Sozialraum muss ausreichend informiert wer-

den. 

Alle Informationen, vor allem nach außen, laufen dabei ausschließlich über die Leitung in en-

ger Absprache mit der verantwortlichen Stelle des Trägers 

 Die zuständige Leitung informiert sowohl die Mitarbeiter*innen, als auch das be-

troffene Team ausführlich über das Rehabilitationsverfahren. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf der eindeutigen Ausräumung des Verdachts. Der Datenschutz fin-

det bei allen Verfahrensschritten Berücksichtigung. 

 Im Rahmen der Aufklärung eines Verdachts, ist eine Dokumentation über die in-

formierten Personen und Dienststellen wichtig, um diese bei einer anschließen-

den Rehabilitation vollständig darüber zu informieren. Informationen an einen dar-

über hinaus gehenden Personenkreis werden mit der*dem betroffenen Mitarbei-

ter*in abgestimmt.  

Ziel der Nachsorge ist die volle Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der beteiligten Mitar-

beiter*innen. Dies bedarf einer qualifizierten (externen) Begleitung. Sollten dem*der betroffe-

nen Mitarbeiter*in durch das Verfahren unzumutbare Kosten entstanden sein, so prüft der 

Träger, ob er den*die Mitarbeiter*in unterstützen kann. Hieraus entsteht allerdings kein 

grundsätzlicher Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Auch ein gutes System präventiver 

Maßnahmen garantiert leider keinen Schutz auf Dauer, wenn es nicht regelmäßig in den 

Blick genommen und angepasst wird (vgl. Deutscher Kinderschutzbund, 2012 KA 1033). 

Für das Team ist die Wiederherstellung der Vertrauensbasis und der Arbeitsfähigkeit unter 

den betroffenen und beteiligten Mitarbeiter*innen wichtig. Die Mitarbeiter*innen müssen be-

gleitet werden, bis das Thema gänzlich abgeschlossen ist.  

Die einzelnen Schritte dieses Verfahrens werden sorgfältig dokumentiert. Der*die betroffene 

Mitarbeiter*in entscheidet nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, ob die Doku-

mente vernichtet oder aufbewahrt werden. Laut DSGVO (Art. 17 Abs. 1 lit.a) sind personen-

bezogenen Daten zu löschen, wenn sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr notwendig 

ist. Unsere Empfehlung ist, die Dokumentationsunterlagen zwischen Einrichtung, Träger und 

Jugendämtern anonymisiert für 5 Jahre aufzubewahren. 
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Anlagen: 

1. Anlaufstelle für Hilfen 

2. Einrichtungsspezifische Bestandteile des Schutzkonzepts 

3. Leitfragen für die Erstellung eines Einrichtungsspezifischen Schutzkonzepts: 

4. Selbstverpflichtungserklärung 

 

 

 

1. Anlaufstellen für Hilfen 

 

Es gibt verschiedene Anlaufstellen, bei denen man sich Unterstützung und Beratung holen 

kann.  

Beispiele hierfür sind:  

- Örtliche Jugendämter 

- Erziehungs- und Familienberatungsstellen in der Kommune 

- Zartbitter e.V. (Köln) 

- Kinderschutzzentren  

- Childhoodhouse Düsseldorf 

- Kinder- und Jugendtelefon sowie Online-Beratung (Nummer gegen Kummer) 

www.nummergegenkummer.de 

Telefon: 116 111 

(anonym und kostenfrei) 

- Elterntelefon  

Telefon: 0800-111 0 550 

(anonym und kostenfrei) 

 

  

http://www.nummergegenkummer.de/
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2. Einrichtungsspezifische Bestandteile des Schutzkonzepts 

Einrichtung des Offenen Ganztags: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Risikoanalyse 

(Die in der Anlage formulierten Fragestellungen und deren Beantwortung sollen die Teams 

bei der Erstellung der Risikoanalyse unterstützen.)  

 

2. Verfahrenswege  

(ggf. trägerspezifische oder einrichtungsspezifische Anpassung der in Kapitel 5.1 und 5.2 ab-

gebildeten Verfahrensschemata) 

 

3. Ansprechpartner*innen 

 

4. Wichtige Informations- und Beratungsangebote 

 

 

Das Schutzkonzept ist Bestandteil unserer einrichtungsspezifischen Konzeption. Aussagen 

zu folgenden Themen finden sich in der Einrichtungskonzeption. 

            Beschwerdeverfahren   

 

            Kinderrechte / Partizipation 

 

            Sexualpädagogisches Konzept 

 

 

 

 

Hilfetelefon sexueller Missbrauch des unabhängigen Beauftragten der 

Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 

Telefon: 0800 22 55 530 (kostenfrei und anonym) 

https://beauftragter-missbrauch.de 
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3. Leitfragen für ein Einrichtungsspezifisches Schutzkonzept : 

2.1 Geschlechterrollen im Team und Reflexion der pädagogischen Arbeit: 

1. Wie respektieren wir, dass alle Zusammensetzungen von Familien respektiert wer-

den?  

2. Wie thematisieren wir Klischeevorstellungen von Normalität und Wertungen über un-

gewöhnliche Familienformen vonseiten der Kinder oder Eltern?  

3. Wie beteiligten wir Kinder an der Planung und Gestaltung des Alltags und schaffen 

einen Rahmen, in dem Kinder ihre Wünsche und Ideen einbringen können? Findet 

Beispiele wie oder wo ihr die Kinder beteiligt.  

4. Wie werden die Anliegen von Jungen und Mädchen im Alltag des Offenen Ganztags 

gleichermaßen berücksichtigt, ohne sie mit geschlechterstereotypen Zuschreibungen 

zu verbinden?  

5. Wie und wo geben wir den Kindern Impulse, um Spiele in Hinblick auf Geschlechter-

rollen vielseitig zu gestalten?  

6. Wo ermöglichen wir Kindern geschlechteruntypische Rollen auszuprobieren und mit 

ihnen zu experimentieren?  

7. Wie zeigen sich unsere geschlechterbewusste Haltung und Arbeitsweise in der Kon-

zeption, dem pädagogischen Angebot und der Außendarstellung?  

2.2 Risikoanalyse 

1. Mit welcher Zielgruppe arbeitet die Organisation?  

2. Bestehen besondere Gefahrenmomente (z.B. bei  

Menschen mit Behinderung, bestimmten Altersgruppen, etc.?)  

3. Gibt es Regeln für den angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz oder ist dies 

den Beschäftigten überlassen?  

4. Entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhältnisse und wie kann vorgebeugt 

werden, damit diese nicht ausgenutzt werden?  

5. Gibt es spezifische bauliche Gegebenheiten, die Risiken bergen?  

6. Wie sind die Räumlichkeiten ausgestaltet? 

7. Werden die Kinder mit einbezogen, in die Frage, welche Ecken oder Nischen es gibt, 

in denen sie sich unwohl bzw. nicht sicher fühlen? Wenn ja – werden die Äußerungen 

mit die Risikoeinschätzung mit einbezogen? 

8. Gibt es nicht aufgearbeitete Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt?  

9. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese tatsächlich ausgefüllt oder gibt 

es informelle Strukturen?  

10. Welche Kommunikationswege bestehen in der Organisation, sind sie transparent o-

der leicht manipulierbar?  

11. Gibt es wirksame präventive Maßnahmen bei bereits identifizierten Risiken?  
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4. Selbstverpflichtung 

Beispiel einer Selbstverpflichtungserklärung für haupt- und nebenamtliche Mitarbei-

ter*innen in Einrichtungen des Offenen Ganztags 

Unser Ziel ist es allen Mädchen und Jungen in unseren Einrichtungen des Offenen Ganztags 

ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen und den gesetzlichen Kinderschutz verantwor-

tungsvoll zu erfüllen. 

Dies beinhaltet den Schutz der Kinder vor Grenzverletzungen und Gewalt jeglicher Art sowie 

vor sexuellen Übergriffen. Hierbei müssen wir spezifische Bedingungen, Bedarfs- und Ge-

fährdungslagen von Mädchen und Jungen sensibel beachten. 

Täterinnen und Täter sollen in unserer Arbeit keinen Platz haben. 

 

Grundlagen unserer Arbeit sind das  

 SGB VIII 

 das Leitbild und die Grundwerte der AWO bzw. des korporativen Mitglieds 

 die Konzeption der Einrichtung  

 und das Schutzkonzept 

Daher gilt die folgende Selbstverpflichtung 

 Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht stehende zu tun, dass Kinder und Jugendli-

che in unseren Einrichtungen vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt bewahrt 

werden. 

 Ich respektiere die Gefühle der Kinder und Jugendlichen.  

 Ich nehme die individuellen Grenzsetzungen und die Intimsphäre der mir anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen wahr und ernst. 

 Ich erkenne an, dass jeder Mensch ein Individuum mit eigener Persönlichkeit ist. 

 Ich respektiere die Kinder und Jugendlichen und bringe ihnen Wertschätzung und Ver-

trauen entgegen. 

 Ich gestalte die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparent und gehe 

verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um.  

 Mit den Eltern der betreuten Kinder arbeite ich vertrauensvoll zusammen, respektiere sie 

in ihrer Verantwortung und informiere sie über unsere Grundsätze für das Kindeswohl. 

 Mir ist bewusst, dass es ein Machtgefälle zwischen Mitarbeiter*innen einerseits und Kin-

dern und Jugendlichen andererseits gibt.  

 Mit der mir übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehe ich sorgsam und bewusst 

um. Insbesondere missbrauche ich meine Rolle als Mitarbeiter*in nicht für sexuelle Kon-

takte zu mir anvertrauten jungen Menschen. 

 Ich verzichte auf verbal und nonverbal abwertendes Verhalten. 

 Ich beziehe aktiv Stellung gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und se-

xistisches Verhalten. Konflikte löse ich gewaltfrei. Ich bemühe mich stets um beschrei-

bende und nichtwertende Äußerungen aus der Ich-Perspektive. Wenn Konflikte eskaliert 

sind, sorge ich für eine Atmosphäre, die eine Rückkehr ohne Niederlage ermöglicht.7 

 

 

                                                           
7 Vgl. AWO Bundesverband: Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Diensten 




